
   
 
 
 
 
 
 
  Vollzug des Tierschutzgesetzes 
 
  Antrag auf Erteilung 
  der Erlaubnis 
  gemäß § 11 des Tierschutzgesetzes (TierSchG) 
 
 

1. Gemäß § 11 Tierschutzgesetz (TierSchG) beantrage(n) ich/wir die Erlaubnis 
 
  zur gewerbsmäßigen Zucht, Haltung   Tiere für andere in einem Tierheim   zum Züchten oder Halten von 
a)  (außer landwirtschaftliche Nutztiere)  e)   oder in einer ähnlichen Einrichtung  i)  Wirbeltieren nach § 9 Abs. 2  
  und zum Handel von/mit Wirbeltieren    zu halten       Nr. 7 zu Versuchszwecken 
                     oder zu den in § 6 Abs. 1  
  zur gewerbsmäßigen Unterhaltung     Tiere in einem Zoologischen Garten   Satz 2 Nr. 4, § 10 Abs. 1 oder 
b)  eines Reit- oder Fahrbetriebs   f)  oder in einer anderen Einrichtung   § 10a Tierschutzgesetz ge- 
            zu halten und zur Schau zu stellen    nannten Zwecken 
 
  zur gewerbsmäßigen Schaustellung    Hunde für Dritte zu Schutzzwecken   zum Züchten oder Halten 
c)  oder Verfügungstellung für solche  g)  auszubilden oder hierfür Einrichtungen  j)  für den in § 4 Abs. 3 TierSchG 
  Zwecke        zu unterhalten      genannten Zweck 
 
  zur gewerbsmäßigen Bekämpfung    Tierbörsen zum Zwecke des Tausches 
d)  der Wirbeltiere als Schädlinge   h)  oder Verkaufes von Tieren durch Dritte 
            durchzuführen 
 
2. Angaben zum Antragsteller/Betrieb 
 
1. Firmenname und Anschrift  

2. Inhaber/Geschäftsführer    

3. Filialbetriebe  

4. Die Gewerbeanmeldung des oben genannten Betriebes 
besteht seit  

5. Verantwortlich für den Tierbereich  

6. Anzahl der Mitarbeiter  
7. Ausbildung bzw. fachliche Kenntnisse (im Falle von 1.h): 
nicht erforderlich  
8. Räume und Einrichtungen, die der Tätigkeit dienen (im 
Falle von 1.d): Angaben siehe 2.12.)  
9. Größe der Gewerbe- bzw. Ladenfläche der Betriebsstätte 
(in qm)  

 

 
10. Art, Gattung und Höchstzahl der betroffenen Tiere, 
- die jährlich gezüchtet werden sollen 
- die jährlich gehandelt werden sollen 
- deren Haltung beabsichtigt ist  
11. im Falle von 1.b), c), h): zusätzlich Art und Umfang der 
vorgesehenen Tätigkeit angeben  
12. im Falle von 1.d): Vorrichtungen sowie Stoffe und 
Zubereitungen angeben  

 
3. Die Tiere sind in tiergerechten, hygienischen einwandfreien Räumen untergebracht und werden fachgerecht    
  versorgt (gemäß § 2TierSchG). 

 
  

Absender 

 

 

Ort, Datum   Glauchau, 

- Bitte mit Schreibmaschine oder in Blockschrift ausfüllen! -

 
Landkreis Zwickau 

- Der Landrat - 
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt 

Chemnitzer Straße 29 
08371 Glauchau 

Tel.: 0375 4402 22601 – Fax: 0375 4402 22658 

                                                               
 
                                                               Stempel, Unterschrift

Anlagen: Tierbestandsbuch, Zeugnis über die 
Ausbildung/Sachkunde, Führungszeugnis, 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister, 
Lageplan (bei Fischhaltung) 


